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Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder
Ehejubilden an Mandatstrager, Presse oder Rundfunk und gegen die Daten-
Ubermittlung an das Staatsministerium

Verlangen Mandatstrager, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister

Uber Alters- oder Ehejubilden von Einwohnern, darf die Meldebehérde nach § 50 Absatz 2
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen Gber Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad,
Anschrift sowie Datum und Art des Jubildums.

Altersjubilden sind der 70. Geburtstag, jeder flnfte weitere Geburtstag und ab dem

100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubilden sind das 50. und jedes folgende
Ehejubilaum.

Die Meldebehorde Ubermittelt dartber hinaus gemafR § 12 der Meldeverordnung dem
Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerprésidenten
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum
Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das
Datum und die Art des Jubilaums.

Die betroffenen Personen, deren Daten uUbermittelt werden, haben das Recht, der

Datentbermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung
Mullheim i. M., Fachbereich 12, Bismarckstr. 3, 79379 Millheim i. M., eingelegt werden. Bei
einem Widerspruch werden die Daten nicht Gbermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem
Widerruf.

Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an eine 6ffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft

Die Meldebehotrde Ubermittelt die in 8 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-
wulrttembergischen  Ausfihrungsgesetzes zum  Bundesmeldegesetz und § 18
Meldeverordnung aufgefiihrten Daten der Mitglieder einer 6ffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.

Die Datenubermittlung umfasst auch die Familienangehérigen (Ehegatten, minder-jahrige
Kinder und die Eltern von minderjahrigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 6ffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehoéren. Die Datendbermittlung umfasst zum Beispiel
Angaben zu Vor- und Familiennamen, frilheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort,
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehdrigen haben gemall § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der
Datentbermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenlibermittlung
verhindert nicht die Ubermittlung von Daten, die fir Zwecke des Steuer-erhebungsrechts
bendtigt werden. Diese Zweckbindung wird der O6ffentlich-rechtlichen Gesellschaft als
Datenempfanger bei der Ubermittlung mitgeteilt.

Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Millheim i. M., Fachbereich 12, Bismarckstr.
3, 79379 Mullheim i. M., eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.



Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an Adressbuchverlage

Die Meldebehorde darf gemal § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft
erteilen Gber den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Die Ubermittelten Daten dirfen nur fir die Herausgabe von Adressbichern
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Die betroffenen Personen, deren
Daten Ubermittelt werden, haben das Recht, der Datenlbermittlung zu widersprechen.

Der Widerspruch kann bei der Stadt Mullheim i. M., Fachbereich 12, Bismarckstr. 3, 79379
Mullheim i. M., eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht Ubermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an Parteien, Wahlergruppen u. a. bei
Wahlen und Abstimmungen

Gemal 8§ 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden
Fassung darf die Meldebehérde Parteien, Wahlergruppen und anderen Tragern von
Wahlvorschlagen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so
genannte Gruppenauskinfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person
verstorben ist, diese Tatsache.

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dirfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten tUbermittelt werden, darf diese nur fir die Werbung bei einer Wahl
oder Abstimmung verwenden und hat sie spéatestens einen Monat nach der Wahl oder
Abstimmung zu I6schen oder zu vernichten.

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenidbermittiung zu widersprechen. Der
Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Millheim i. M., Fachbereich 12, Bismarckstr. 3,
79379 Miullheim i. M., eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht
Ubermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Verwendung von Daten zur Zusendung von Informationen der
Parteien, Wéahlergruppen und anderen Trager von Wahlvorschlagen bei Wahlen und
Abstimmungen

Gemdall § 2 Absatz 3 des baden-wirttembergischen Ausfiihrungsgesetzes zum Bundes-
meldegesetz dirfen die Meldebehérden bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch
auslandische Unionsbirgerinnen und Unionsburger teilnehmen kénnen, deren Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften sowie Angaben Uber die
Staatsangehorigkeiten nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, Wahlergruppen und
anderen Tragern von Wahlvorschlagen zuzusenden. Die betroffenen Personen haben das
Recht, dieser Nutzung ihrer Daten zu widersprechen. Bei einem Widerspruch unterbleibt die
Zusendung von Informationen. Der Widerspruch kann bei der Stadt Mdullheim i. M.,
Fachbereich 12, Bismarckstr. 3, 79379 Millheim i. M., eingelegt werden. Bei einem
Widerspruch werden die Daten nicht Ubermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.



Widerspruch gegen die Ubermittlung von Daten an das Bundesamt fiir das
Personalmanagement der Bundeswehr (8§ 36 Bundesmeldegesetz)

Nach 8 58 b des Soldatengesetzes konnen sich Frauen und Manner, die Deutsche im Sinne
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfir
tauglich sind. Zum Zweck der Ubersendung von Informationsmaterial tibermitteln die Melde-
behdrden dem Bundesamt fir das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58 ¢
Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jahrlich bis zum 31. Mérz folgende Daten zu Per-
sonen mit deutscher Staatsangehdrigkeit, die im nachsten Jahr volljahrig werden:
Familiennamen, Vornamen und die gegenwartige Anschrift.

Die betroffenen Personen, deren Daten UuUbermittelt werden, haben das Recht, der
Datentbermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung
Mllheim i. M., Fachbereich 12, Bismarckstr. 3, 79379 Millheim i. M., eingelegt werden. Bei
einem Widerspruch werden die Daten nicht Gbermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem
Widerruf.

Ihren jeweiligen Widerspruch kdnnen Sie uns auch wie folgt ibermitteln:

Per E-Mail:  einwohnermeldeamt@muellheim.de
Per Telefon: 07631 801-135



		2026-01-13T10:15:14+0000
	Stadt Müllheim im Markgräflerland




